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Anzeigenannahme: 
Tel. 976 40 79-10, -55, -66   
oder per E-Mail an  
lkm@herbstkind-wa.de

Feuchte Mauern?
Abfallender Verputz?
Schimmel? Salpeter?

Trockene Wände mit dem bjk-Dicht-System  
ohne Aufgraben. Auch für Häuser ohne Keller.

Beratung vor Ort? Einfach anrufen bei:
bautenschutz katz GmbH  0 91 22 / 79 88-0

Ringstraße 51 · 91126 Rednitzhembach
www.bautenschutz-katz.de

Rückenprobleme?
Wir haben Ihren Stuhl !
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Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!

Potenzielle Einbrecher werden 
frühzeitig erkannt und durch 
akustische und optische Signale 
gewarnt. Im Extremfall ertönt 
sogar die Sirene.

Wohnen Sie sicherer mit dem 
neuen Alarm für Geneo-Fenster 
von REHAU, auch nachrüstbar.

Schrecken Sie Einbrecher ab!

  SMART GUARD FENSTERALARM
  Abschreckung, bevor ein Schaden entsteht.

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn

www.schramm-fenster.de/fensteralarm

Tel. 09101 90 17 10

wegen Umnützung der  
Gewerbefläche. Service- und 
Reparaturwerkstätte werden 

weitergeführt. 

Fürther Freiheit 6, 90762 Fürth,  
www.schnatzky.de

Räumungs 
verkauf

Tel. 77 22 11

Hausbau ist Vertrauenssache

R+S Hausbau    Bucher Str. 3a    90522 Oberasbach    0911-69 72 26    www.rs-hausbau.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Landkreis Fürth kann mit 

vielen Beratungsangeboten 

punkten. Ein sehr gutes Beispiel 

ist die Wohnraumberatung. Ex-

perten helfen dabei, die Woh-

nung so anzupassen, dass es 

auch im Alter kein Problem ist, 

in den eigenen vier Wänden zu-

recht zu kommen. Für Schulabgänger veranstaltet der Landkreis jedes Jahr die Ausbil-

dungsmesse „Nie mehr Schule”, die im Februar wieder stattfindet. Auch wenn es in der 

eigenen Familie schwierig wird, eine Trennung vom Partner im Raum steht, bietet der 

Landkreis Hilfe, etwa mit dem Kinder-im-Blick-Kurs. Mehr zu diesen Angeboten erfahren 

Sie in dieser Ausgabe.

Ihr Landkreismagazin

LANDKREIS FÜRTH:

Beratung für Sie.

Foto: Thomas Scherer
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Unter dem Motto „Lebenslang zu 
Hause wohnen“ bietet der Landkreis 
Fürth seit vielen Jahren Wohnraumbe-
ratungen an, damit Menschen im Al-
ter möglichst lange selbstständig und 
unbeschwert in ihrem Haus oder ihrer 
Wohnung leben können. Manchmal 
genügen nur kleine Anpassungen, um 
Stolperfallen zu beseitigen, manchmal 
sind Umbaumaßnahmen erforderlich. 
Die Beratungen werden von qualifizier-
ten Wohnraumberatern durchgeführt. 
Dabei erhalten die Interessierten eine 
umfassende persönliche Beratung bei 
sich zu Hause. Denn nur eine gezielte 
Beratung führt dazu, die individuellen 
Bedürfnisse im Alter zu berücksichti-
gen.

Eine barrierefreie Wohnung wird nicht nur 
von älteren Menschen und Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen benötigt, 
sondern ist für die ganze Familie eine gro-
ße Erleichterung. Ein möglichst selbststän-
diges Leben führen zu können, ist dabei 

eines der wichtigsten Bedürfnisse, sei es 
der selbstständige Toilettengang, die täg-
liche Hygiene oder die Nahrungsaufnahme 
ohne Hilfe. Jeder möchte all dies mühelos 
und fast ohne Hilfe bewältigen können. 
Mit einem Wohnraumberater können Sie 
sich einen Überblick über die Verände-
rungsmöglichkeiten verschaffen und auch 
schon mit der Planung beginnen. Beachten 
sollten Sie nur, wenn Sie in einer Mietwoh-
nung leben, dass Sie Ihre Pläne mit dem 
Vermieter besprechen, denn er muss der 
Wohnungsanpassung zustimmen. Aber 
auch im Hinblick auf die Bezuschussung 
der baulichen Maßnahmen kann eine Be-
ratung sinnvoll sein.
 
Bei der Planung der barrierefreien Wohn-
raumgestaltung ist es wichtig, dass alle 
Räume und Alltagsgegenstände ungehin-
dert und gefahrlos genutzt werden können. 
Ein Bewegungsmelder, der das Licht selbst- 
ständig ein- und ausschaltet oder automa-
tisierte Rollläden sind nützliche Hilfsmittel. 
Das Badezimmer sollte im Hinblick auf die 

So lange wie möglich 
zu Hause wohnen:  
Das ist der Wunsch  

zahlreicher Menschen. 
Damit es möglich ist,  
berät der Landkreis 

Fürth seit Jahren unter 
dem Motto „Lebenslang 

zu Hause wohnen“.

WOHNRAUMBERATUNG

LEBENSLANG ZU HAUSE  
WOHNEN

Fo
to

s:
 R

o
la

n
d

 B
ec

k

4 02/2020Landkreismagazin 



Dusche möglichst ebenerdig sein. Griffe in Reichweite erleichtern das  
Duschen, Baden oder Waschen am Waschbecken.
 
Doch auch schon kleine Hilfsmittel können neben den Umbaumaß-
nahmen den Alltag erheblich erleichtern. Eine bewährte Gehhilfe ist 
zum Beispiel der Rollator, von dem es auch eine klappbare Variante 
gibt. Sie sollten lediglich darauf achten, dass genügend Freiraum in 
Ihrer Wohnung vorhanden ist. Um Kleidung schnell und bequem auf 
eine erreichbare Höhe zu bringen, kann ein elektrischer Kleiderstift 
in den Schrank eingebaut werden. Mehr Sicherheit bietet auch ein 

Gardinenlift. Falls das Öffnen des Fensters umständlich ist, weil bei-
spielsweise der Griff schwer erreichbar ist, können sowohl flexible als 
auch fest montierte Verlängerungen der Fenstergriffe hilfreich sein. 
Im Badezimmer ist es wichtig, für mehr Standsicherheit zu sorgen 
und Rutschgefahren zu vermeiden. Ein drehbarer und verschiebbarer 
Duschsitz hilft beim Ein- und Aussteigen in die Dusche und kann ohne 
aufstehen zu müssen, bewegt werden.
 

Wohnraumanpassung für 
selbstständiges Leben
 
Die Möglichkeiten der Wohnraumanpas-
sung sind mittlerweile so vielfältig, dass es 
sehr schwer ist, den Überblick zu behalten: 
Sie reichen von der Einrichtung elektroni-
scher Unterstützungssysteme über eine 
Anpassung der Inneneinrichtung, etwa 
in den Bereichen Küche und Bad, bis zu 
baulichen Eingriffen. Um bei dieser Viel-
zahl an verschiedenen Anpassungsmaß-
nahmen die richtigen Maßnahmen zu 
finden, bieten die Wohnraumberater ihre 
kompetente Unterstützung an. Sie sind 
erfahrene Handwerker und Architekten, 

die mit dem Thema vertraut sind. Sie haben sich gerade in Richtung 
seniorengerechtes Wohnen qualifiziert und beschäftigen sich täglich 
damit.
 
Sie wünschen sich Unterstützung? Kontaktieren Sie einfach das Land-
ratsamt Fürth. Aus dem Beraterteam wird dann ein Wohnraumberater 
ausgewählt, der sich mit Ihnen in Verbindung setzt und eine Wohn-
raumbegehung zur aktuellen Wohnsituation vornimmt. Hierfür wird 
lediglich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro fällig – 
mehr kostet die Wohnraumberatung nicht.

Eine Broschüre zur Wohnraumberatung erhalten Sie in den 
Rathäusern und in den beiden Dienststellen des Landrats-
amtes in Fürth und Zirndorf. 

                 KONTAKT:  
Wohnraumberater im Landkreis 
Koordinierungsstelle Wohnraumberatung 
Im Pinderpark 2 
90513 Zirndorf 
Telefon: 0911 9773-1530 
Telefax: 0911 9773-1533 
E-Mail: wohnraumberatung@lra-fue.bayern.de 
Internet: www.landkreis-fuerth.de 
https://bit.ly/37Mu3mG
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HAUSHALT 2020:

Einstimmig im Kreistag beschlossen

Orange gekennzeichnet sind der freie Kredit aus Vorjahren (2020) und die geplante Neuauf-
nahme eines Kredits 2022

6 02/2020Landkreismagazin 

ROTARY???HAUSHALT

Ohne Gegenstimmen hat der Kreistag den Haushalt für das 
Jahr 2020 sowie den dazugehörigen Stellenplan für das Perso-
nal genehmigt. In der Sitzung ging Landrat Matthias Dießl noch 
einmal auf die Eckpunkte des Zahlenwerks ein, das den Titel 
„Zukunftsweisend. Leistungsorientiert.“ trägt.

Seit dem Jahr 2008 habe sich die Steuerkraft im Landkreis um 86 Pro-
zent erhöht. Das bringe die Stärke der Region und der 14 Landkreis-
gemeinden zum Ausdruck. 

„Das ist uns aber nicht in den Schoß gefallen. Das mussten wir uns er-
arbeiten”, betonte Matthias Dießl. Auch könne nicht davon ausgegangen 
werden, dass sich der positive Trend ewig fortsetze. Der Geschäftsklima-
index in Deutschland gebe Hinweise darauf, dass Wolken am Himmel auf-
ziehen. „Natürlich muss sich die wirtschaftliche Situation nicht eintrüben, 
aber es gibt zumindest erste Anzeichen, dass auch eine Seitwärtsbewe-
gung möglich ist.” Mit den steigenden Einnahmen gehe der Landkreis 
verantwortungsvoll um. Der Hebesatz der festlegt, wieviel Geld die kreis-
angehörigen Gemeinden an den Landkreis abführen müssen, sei um 1.5 
Prozentpunkte gesenkt worden. Es ist eine der niedrigsten Kreisumlagen 
in der Geschichte des Landkreises Fürth.

Zukunftsweisend und leistungsorientiert
Der Haushalt sei zukunftweisend, weil viele Zukunfts-Projekte in dem 
Zahlenwerk enthalten seien. So wolle der Landkreis die Mobilität verän-
dern. Dazu sei der weitere Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) mit hohen Aufwendungen geplant. Geld fließe zudem in neue 
Radwege. Die eigenen Gebäude des Landkreis wurden und werden ener-

getisch saniert - derzeit das Gymnasium in Stein. Der Landkreis hat sich 
für das Siegel „Digitale Bildungsregion" beworben. Die Landkreisschulen 
erhalten Glasfaser-Anschlüsse und digitale Schultafeln. Zeitgemäß werde 
die Abfallwirtschaft ausgebaut, so der Landrat. Die Erweiterung des Wert-
stoffhofes Rangau steht an, kundenfreundlichere Öffnungszeiten wurden 
jüngst umgesetzt.

Der Haushalt 2020 sei zudem leistungsorientiert. Durch ein sehr aus-
führliches Reporting könne genau abgelesen werden, wohin das Geld 
fließe und was damit erreicht werde, erläuterte Matthias Dießl. Ein gro-
ßer Brocken ist der Sozialetat. Rund 89 Prozent des Geldes, das die Ge-
meinden an den Landkreis abführen, fließt in den sozialen Bereich. Viele 
Beratungsangebote für Familien seien darin enthalten. Das Landratsamt 
beschrieb der Landrat als eine leistungsorientierte und kundenfreundliche 
Behörde. Im Internet habe das Amt 24 Stunden geöffnet - dank vieler 
elektronischer Dienstleistungen. Auch die Einführung der digitalen Akte 
habe begonnen, was unter anderem Papier spare.
Erfreuliches hatte der Landrat auch zum Schuldenstand zu berichten: 
„Seit ich im Amt bin, mussten wir keine neuen Kredite aufnehmen. Schul-
den wurden abgebaut.” Der Landkreis sei damit auch finanziell nach-
haltig aufgestellt.

Stimmen aus dem Kreistag
Der Sprecher der Freien Wähler im Kreistag, Friedrich Biegel, sprach von 
einem Rekordhaushalt, der den Anforderungen gerecht werde. Zu ver-
danken sei dies zum einen der steigenden Steuerkraft der Gemeinden. 
Der Landkreis habe aber ebenso seinen Anteil daran, dass die Region at-
traktiv sei. Gemeinden und Landkreis säßen im selben Boot. Biegel hofft, 

dass die jetzigen Rahmenbedingungen noch 
lange erhalten bleiben.

Thomas Zwingel sprach als Vertreter des Bay-
erischen Gemeindetages von einem Win-Win-
Haushalt. Die Gemeinden profitierten von 
einem niedrigeren Hebesatz, der Landkreis von 
mehr Einnahmen.
Kreisrat Peter Lerch ordnete für die SPD-Frak-
tion das Zahlenwerk ein und wünschte sich 
wie Biegel, dass die Situation der sprudelnden 
Steuereinnahmen noch lange anhalten möge. 
Seiner Meinung nach könnte es mittelfristig 
mit der Verteilung der Mittel wieder enger wer-
den. Der Haushalt 2020 enthalte alle von der 
SPD geforderten Maßnahmen und sei damit 
sinnvoll. Beim ÖPNV sei noch Luft nach oben, 
merkte Lerch an. Er forderte im Namen seiner 
Fraktion einen kostenlosen ÖPNV.

Der Sprecher der CSU-Fraktion, Marco Kistner, 
zitierte aus einem Artikel der „Fürther Nach-
richten" - darin hieß es zum Haushalt 2020: 
„Angesichts der vollen öffentlichen Kassen liest 
sich der Etat-Entwurf fast schon wie ein Mär-

vsgbngn

Entwicklung Schuldenstand

Verschuldung ohne neue Kreditaufnahmen in Mio. €

Entwurf Kreishaushalt 2020 - Haushaltsberatungen



UNTERNEHMERISCHE ZUKUNFT GESTALTEN:

Wirtschaft trifft Startup
Der Landkreis Fürth ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. 
Alteingesessene, traditionsreiche und junge Unternehmen 
sowie Gründer und innovative Köpfe tragen gleichermaßen 
zum Erfolg der Region bei. Unternehmensgründungen sind 
ein Motor für wirtschaftliches Wachstum. 

Im Rahmen der Wirtschaftskreis-Serie möchte der Landkreis mit der 
erstmaligen Veranstaltung „Wirtschaft trifft Startup – Unternehme-
rische Zukunft gestalten!“ einen Impuls setzen und den Austausch 

zwischen bestehenden, erfolgreichen Unternehmen und innovativen 
Gründern fördern.

Unternehmen schaffen nicht nur neue 
Arbeitsplätze, sondern bringen mit 
originellen Ideen, Produkten sowie 
Dienstleistungen Kreativität und Inno-
vationsfähigkeit in eine Region. Eine 
weitere wichtige Basis der regionalen 
Wirtschaft sind bestehende Unterneh-
men. Sie sind bereits auf dem Markt 
etabliert, profitieren von langjährigen 
Geschäftsbeziehungen, Netzwerken 
und Erfahrung in der Unternehmer-
welt. 

In Kooperation mit dem „ZOLLHOF 
- Tech Incubator Nürnberg” und der 
IHK-Geschäftsstelle Fürth bietet die 
Wirtschafts- und Regionalförderung 
des Landkreises einen inspirativen 

Abend mit Impulsen für das Gründen, Verändern oder Erweitern. Auf 
die Teilnehmer warten bereichernde Inputs bereits erfolgreicher Grün-
der und Unternehmer aus dem Landkreis Fürth - darunter auch einer 
der Gründer von Flixbus.
 
„Wirtschaft trifft Startup – Unternehmerische Zukunft ge-
stalten!“ am Dienstag, den 03. März 2020, um 18 Uhr in der 
Akademie Faber-Castell, Mühlstraße 2 in Stein 
 
Um eine Anmeldung über den Link https://bit.ly/35JpmrH, per E-Mail 
an regionalmanagement@lra-fue.bayern.deoder telefonisch unter 
0911/9773 1034 wird gebeten. 

Unternehmer, Gründer, Selbstständige und alle, die es werden möchten, sind herzlich eingeladen zu einem kreativen Aus-
tausch im Landkreis Fürth. In Kooperation mit dem „ZOLLHOF – Tech Incubator Nürnberg“ und der IHK-Geschäftsstelle Fürth 
bietet der Landkreis einen inspirativen Abend mit Impulsen, Workshops und Netzwerk.

Was erwartet Dich?

•  Begrüßung durch Matthias Dießl  
Landrat Landkreis Fürth

•  Keynote „Unternehmertum“  
mit Daniel Krauss, Gründer von Flixbus

•  Parallel-Sessions: 
Vorstellung der Impulsgeber  
mit Dr. Sebastian Engel, Zollhof

Social  
Business und 

Nachhaltigkeit

Im
puls: klaMOTTE

Der  
menschliche 

Faktor

Im
pu

ls: 
Boulderhalle Steinbock Diversifizieren 

statt immer 
weiter so

Im
pu

ls:
 Es

pressone, FrankenGeNuss Make or Buy  
(or Outsource)

Impuls: Flixbus

WIrtSchaFt trIFFt StartUP – UNterNehMerISche ZUKUNFt geStalteN! 
Dienstag, 03. März 2020, 18 Uhr Wir bitten um eine Anmeldung über diesen Link: https://bit.ly/35JpmrH 
akademie Faber-castell, Mühlstraße 2, 90547 Stein unter regionalmanagement@lra-fue.bayern.de oder Tel. 0911 / 9773-1034

Sei dabei! 

Die Veranstaltung ist kostenlos.
Regionalmanagement
Bayern

In Kooperation mit:
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chenbuch”. Tatsächlich könne man bei dem Zahlenwerk ins Schwärmen 
kommen, so Kistner. Denn letztlich gingen damit die meisten Wünsche in 
Erfüllung. Es werde zielgerichtet investiert und den Kommunen der not-
wendige finanzielle Spielraum gelassen, so dass diese ebenfalls in neue 
Projekte investieren könnten. Der Landkreis stehe an der Spitze des Fort-
schritts. Exemplarisch nannte Kistner dabei die neue Abfall-App und die 
digitale Akte.
Norbert Schikora von den Grünen warf den Blick bereits über das Jahr 
2020 hinaus. Spannend werde es im kommenden Jahr, wenn der Spa-
tenstich für die Erweiterung des Landratsamtes in Zirndorf erfolge. Ein 
20 Millionen-Projekt müsse dann nahezu ohne Zuschüsse geschultert 
werden. Schikora ging auch auf das Reporting des Haushalts ein, in dem 
alle Aufgaben und Ausgaben als Produkte, wie in einem Unternehmen, 

aufgelistet sind. Jedes Produkt ist darin auch mit bestimmten Zielen ver-
knüpft. Und über diese Ziele müsse im Kreistag nach den Wahlen ausführ-
licher gesprochen werden, meinte Schikora.

Kurz machte es Johann Tiefel für die FDP. Die Haushaltsberatungen seien 
- trotz des anstehenden Wahlkampfes - sehr zielgerichtet und kollegial 
geführt worden. Der Landkreis stehe hervorragend da. Beim Stellenplan 
sah Tiefel weiteren Handlungsbedarf, um Engpässe im laufenden Jahr be-
seitigen zu können.

Alle Redner dankten Kämmerer Martin Kohler und seinem Team, der den 
Fraktionen in den vergangenen Wochen zu dem Zahlenwerk Rede und 
Antwort stand. n

WIRTSCHAFT



EHRENAMT

Ein Platz für 
EinEn SPatz

Das Kreisjugendamt fürth freut sich 
über neue Pflegeeltern. interesse?

telefon: 0911 / 97 73-12 92

E-Mail: pflegekinderdienst@ 
lra-fue.bayern.de

Pflegeeltern gesucht

Um das ehrenamtliche Engagement sei-
ner Bürgerinnen und Bürger zu würdi-
gen, gibt es im Landkreis Fürth die fol-
genden Auszeichnungen:

Junger Held
•  Verleihung an Jugendliche und junge Erwach-

sene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, 
die für einen Verein, einen Verband oder eine 
Institution, deren Tätigkeitsfeld im Landkreis 
Fürth liegt, ein außergewöhnliches ehrenamt-
liches Engagement zeigen

•  vorschlagsberechtigt: Kreisräte, Bürgermeis-
ter, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

• eine Auszeichnung pro Jahr
•  Auszeichnung in Form eines Pokals mit Ur-

kunde und einer Prämie in Höhe von 500 
Euro zugunsten des ehrenamtlichen Wirkens

Stiller Held
•    Verleihung an Bürgerinnen und Bürger, die 

für einen Verein, einen Verband oder eine 
Institution, deren Tätigkeitsfeld im Landkreis 
Fürth liegt, eine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit ausführen ohne dafür gewählt zu 

sein oder eine Leitungs- bzw. Führungsfunk-
tion innezuhaben

•  vorschlagsberechtigt: Kreisräte und Bürger-
meister

• eine Auszeichnung pro Jahr
•  Auszeichnung in Form eines Pokals mit Ur-

kunde und einer Prämie in Höhe von 500 
Euro zugunsten des ehrenamtlichen Wirkens

Ehrennadel
•  Bronze: Bürger/in für einen Verein, einen 

Verband oder eine Institution, deren Tätig-
keitsfeld im Landkreis Fürth liegt, seit min-
destens 20 Jahren ehrenamtlich tätig

•  Silber: Bürger/in für einen Verein, einen 
Verband oder eine Institution, deren Tätig-
keitsfeld im Landkreis Fürth liegt, seit min-
destens 30 Jahren ehrenamtlich tätig

•  Gold: Bürger/in für einen Verein, einen Ver-
band oder eine Institution, deren Tätigkeits-
feld im Landkreis Fürth liegt, seit mindestens 
40 Jahren ehrenamtlich tätig

•  Ehrenamtliche Tätigkeit kann bei allen Klas-
sifizierungen auch in verschiedenen Ver-
einen, Verbänden und Institutionen geleistet 

worden sein. Vorrangig in Frage kommen 
Personen, die gewählte Positionen in einem 
Leitungs- bzw. Führungsstab innehaben 
bzw. aktiv in einem Verein tätig sind.

•  Auszeichnung in Form einer Ehrennadel 
(Pin) mit Urkunde 

• maximal 50 Auszeichnungen pro Jahr
•  vorschlagsberechtigt: alle Bürgerinnen und 

Bürger aus dem Landkreis Fürth

Die Vorschläge nimmt das Büro des 
Landrats bis zum 10.07.2020 entge-
gen (Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf). 
Bitte schriftlich einreichen. Folgende 
Angaben sind erforderlich: Vor- und 
Familienname, Geburtstag, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, Beruf zum Zeit-
punkt des Vorschlags und Anschrift; 
eine ausführliche Begründung des Vor-
schlags sowie Angaben über bisher 
erhaltene Auszeichnungen, Titel und 
Ehrenstellungen. n

WÜRDIGUNG DES EHRENAMTES:

Jetzt Vorschläge einreichen
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Vor Beginn der jüngsten Kreistags-
sitzung ist Dieter Hammerbacher aus 
Seukendorf von Landrat Matthias 
Dießl mit der Auszeichnung „Stiller 
Held“ geehrt worden.

Das Ehrenamt ist aus unserem Landkreis 
nicht wegzudenken, denn ohne ehrenamt-
lich engagierte Bürgerinnen und Bürger 
wäre vieles undenkbar“; so Landrat Mat-
thias Dießl. „Neben den wichtigen Vor-
stands- und Leitungsfunktionen innerhalb 
von Vereinen gibt es oftmals aber auch eine 
Vielzahl von Menschen, die eher im Hinter-
grund wirken. 
Die Arbeit ist oft auf den ersten Blick nicht 
sichtbar, aber ohne den freiwilligen Einsatz 
würden viele Dinge nicht so reibungslos 
funktionieren.“

Dieter Hammerbacher ist seit 45 Jahren 
Mitglied beim SV Seukendorf. Er spielte 
in der Jugend der 1. Mannschaft. Nach 
einem Kreuzbandriss endete seine aktive 
Zeit als Fußballer. Seitdem ist er die hel-
fende Hand im Hintergrund des SV Seu-
kendorf.

Den Umbau des Vereinsheims unterstütz-
te er tatkräftig und war ständig vor Ort. 
Er übernimmt kurzfristig das Training, be-
vor es abgesagt werden müsste. Dieter 
Hammerbacher erledigt sämtliche anfal-

STILLER HELD:

Auszeichnung für Engagement

lende Arbeiten rund um den Sportplatz: 
Rasen mähen, Rasenkanten schneiden, 
elektrische Arbeiten, Banden und Zäune 
reparieren, Linien nachziehen, Eckfahnen 
aufstellen  und vieles mehr. Bei Fußball-
spielen findet man ihn auch hinter dem 
Grill zur Bewirtung der Zuschauer.

Zusätzlich zu seiner Auszeichnung durch 
den Landkreis Fürth erhielt er von der 

Sparkasse Fürth einen Scheck in Höhe von 
500 Euro zur Verwendung für sein ehren-
amtliches Wirken. Den Scheck überreichte 
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse 
Fürth Hans Wölfel.

Dieter  Hammerbacher war zum Ehren-
abend im Steiner Schloss Mitte Januar 
terminlich verhindert, daher wurde die 
Ehrung nun nachgeholt. n

Landrat Matthias Dießl (r.) zeichnete Dieter Hammerbacher (m.) bei der Kreistagssitzung aus

INFOTelefonsprechstunde
Am Mittwoch, 19. Februar 2020 ist Landrat Matthias Dießl am Nachmittag von 16 Uhr bis 17 Uhr 
im Rahmen der Telefon-Sprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger persönlich zu erreichen. Fragen zu 
Sachthemen rund um den Landkreis Fürth, wie z.B. Abfallentsorgung, Radwege oder Verkehrsprobleme können 
unter der Telefonnummer 0911 97 73 10 01 gestellt werden.

Am Telefon können sicher nicht alle Anliegen sofort geklärt werden, trotzdem ist die Telefonsprechstunde eine der 
schnellsten Möglichkeiten, mit Herrn Landrat Dießl Kontakt aufzunehmen.  Also: Termin gleich vormerken!

Foto: Roland Beck
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Im September 2015 wurde unter dem 
Titel „Transformation unserer Welt“ 
die Agenda 2030 durch die Verein-
ten Nationen beschlossen. Kernstück 
davon sind die 17 global gültigen 
Nachhaltigkeitsziele. Diese sollen in 
allen Regionen der Welt umgesetzt 
werden. Beim Erreichen der Nachhal-
tigkeitsziele kommt der kommunalen 
Ebene eine besondere Rolle zu.
 

Der Landkreis Fürth beschäftigt sich 
schon seit längerer Zeit mit Nach-
haltigkeitsthemen. Die Themen Kli-

maschutz, Fairer Handel oder Fahrrad-
freundlicher Landkreis sind fest verankert 
und werden durch verschiedene Projekte 
immer weiterentwickelt. 
 
„Ziel ist es, unseren eigenen Handlungs-
spielraum im kommunalen Rahmen opti-
mal zu nutzen.“, so der Landrat. „Es wer-
den im Landkreis bereits viele nachhaltige 
Projekte umgesetzt. Dieses Engagement 
wollen wir nun bündeln und verstärken, 
um den Landkreis nachhaltig weiter zu 
entwickeln.“
 

ZENTRALE ZUKUNFTSAUFGABE:

Nachhaltige Entwicklung im Landkreis

Der Landkreis Fürth hat deshalb am 
30.09.2019 die Nachhaltige Entwicklung 
zur zentralen Zukunftsaufgabe erklärt. Dabei 
orientiert er sich an den 17 UN-Nachhaltig-
keitszielen. In einem ersten Schritt soll eine 
Nachhaltigkeitsstrategie erstellt werden, in 
der konkrete Handlungsleitfäden und Maß-
nahmen verankert werden. 

Gleichzeitig sollen sowohl die eigenen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen als auch die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises 
für die 17 Ziele sensibilisiert werden. Es gilt 
die 17 Ziele auf die eigene Region und Le-
benssituation anzuwenden. Jeder kann einen 
Beitrag zur Erreichung der 17 Ziele leisten. 

Gerne können Sie Ihre Gedanken zum The-
ma nachhaltige Entwicklung und 17 Ziele 
mit dem Landkreis teilen. Dazu wurde die 
E-Mail-Adresse nachhaltig@lra-fue.bayern.de 
eingerichtet.
 
Um die 17 Ziele bekannt zu machen, wer-
den wir in diesem Jahr eine Reihe veröffent-
lichen, in denen diese jeweils kurz vorgestellt  
werden. In dieser Ausgabe starten wir mit 
Ziel 1 – Keine Armut. 
Das Projekt wird gefördert durch die En-
gagement Global gGmbH im Rahmen der 
„Servicestelle Kommunen in der Eine Welt“ 
mit Mitteln des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ). n

Foto: Landratsamt Fürth
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KLIMAZIELE

MER SICHD SI’, MER HILFD SI’!

200_19_EGL_Bierdeckelset07_FRANKEN_RZ.indd   1 17.07.19   14:01

17ziele.de

Ziel 1: Keine Armut - Armut in all ihren For-
men und überall bekämpfen

Geringe Arbeitslosigkeitsraten, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, bezahl-
barer Wohnraum und die Verbesserung 
von Teilhabechancen von Kindern sind 
unter anderem Aspekte, die in Deutsch-
land wichtig sind, um Armut zu verrin-
gern.

• die extreme Armut soll weltweit be-  
  seitigt werden
• alle Menschen sollen die gleichen      
  Rechte bspw. auf Grunderwerb haben
• soziale Sicherungssysteme sollen - je  
  nach Gegebenheiten des Landes - eine     
 breite Sicherung armer und verletzba-   
 rer Gruppen ermöglichen

Welche Ziele sollen u.a. bis zum Jahr 
2030 erreicht werden?Weltweit leiden mehr als 700 Mio. Men-

schen unter extremer Armut (Verdienst 
pro Tag unter 1,90 Dollar). Die grund-
legende Versorgung etwa mit Nahrung 
und Medikamenten ist hierdurch ge-
fährdet. Armut ist häufig verbunden mit 
fehlendem Zugang zu Ressourcen oder 
Bildung, so dass ein selbstbestimmtes Le-
ben nicht möglich ist.

In Deutschland wird von relativer Armut 
gesprochen, wenn Menschen ein Haus-
haltseinkommen von weniger als 60% 
des mittleren Einkommens haben (2017: 
19,7% der Bevölkerung). Besonders da-
von gefährdet sind Alleinerziehende so-
wie ihre Kinder, ältere Menschen sowie 
Menschen mit Migrationshintergrund.

Worum geht es?

Sie haben Interesse an den Bierfilzla? Kontakt: fairtrade@lra-fue.bayern.de

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Was sind wichtige Maßnahmen?

1|17 Ziele

 
  INNOVATIONSBERATUNG

Die Innovationsberatung im Landratsamt Fürth mit dem Projektträger 
Bayern des bayerisschen Wirtschaftsministeriums bietet mittelständi-
schen Firmen kompetente Unterstützung zu folgenden Themen:
•  Finanzierungsmöglichkeiten, Venture Capital und Förderprogram-

me (Bayerische Technologieförderprogramme bzw. des Bundes)
•  Einsatz neuer Technologien, Suche nach Projektpartnern
•  Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft in der 

Region
•  Innovationsmanagement im Unternehmen etablieren und digitale 

Geschäftsprozesse einführen
•  Informationen zum Patientenschutz
•  Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung neuer oder ver-

besserter Produkte

Innovationsberatung für mittelständische 
Firmen und Betriebe

Nehmen Sie als Unternehmen dieses Angebot direkt vor Ort wahr. 
Das maximal einstündige Beratungsgespräch mit Experten für Inno-
vationsförderung und -finanzierung, Technologietransfer und geisti-
ges Eigentum ist kostenfrei.

Der nächste Beratungstermin ist am 10.02.2020 ab 15 Uhr.

Für den persönlichen Beratungstermin ist eine Anmeldung 
bei der Wirtschaftsförderung erforderlich: 
Tel. 0911 97 73–10 60 oder wirtschaft@lra-fue.bayern.de
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JUGEND

„Eine Schachtel Zigaretten bitte“. So 
oder so ähnlich klingt der Satz, den ju-
gendliche Testpersonen in den Läden 
des Landkreises Fürth zum Verkaufs-
personal sagen. Unter Anspannung 
wird dann die Reaktion des Verkäufers 
erwartet – wird er verkaufen? Wird er 
nach dem Ausweis fragen?

Bei den sogenannten Testkäufen wird 
das Verkaufspersonal getestet, in-
wieweit Jugendschutzbestimmungen 

beim Verkauf von Alkoholika und Tabak-
waren eingehalten werden. Hochprozenti-
ger Alkohol sowie Zigaretten dürfen nur an 
Personen verkauft werden, die volljährig 
sind.

Die Statistik und auch die Erfahrungen vor 
Ort in den Geschäften zeigen, dass solche 
Testkaufaktionen durchaus sinnvoll sind. 
Viele Verkäufer sind so sensibilisiert und 
kontrollieren gewissenhaft. Das zeigen 
auch die Zahlen 2019, bei denen ein Rück-
gang der Verstöße zu verzeichnen war: 
So wurden noch im Frühjahr 38 Prozent 
Alkoholverstöße und 50 Prozent Zigaret-
tenverstöße, im Herbst hingegen noch 35 
Prozent Alkoholverstöße und 38 Prozent 
Zigarettenverstöße festgestellt. Trotzdem 
ist die Zahl der Verstöße noch deutlich zu 
hoch und Jugendamt sowie Polizei werden 
weitere Testkäufe durchführen.

Wie läuft die Testaktion ab?

Die minderjährigen Testpersonen werden 
durch das Jugendamt und Jugendkontakt-
beamte der Polizei beaufsichtigt. Nach der 
Einweisung sowohl durch das Jugendamt 
als auch durch die Polizei nehmen die Test-
personen die zuvor vereinbarte Ware aus 
dem Regal und stellen sich an der Kasse 
an. Die Jugendlichen durchlaufen hierbei 
einen innerlichen Gedankenprozess, der 
sie vor Herausforderungen stellt: Sie müs-
sen etwas an sich Verbotenes tun. Sollte 
der Verkauf tatsächlich stattfinden, droht 
dem Verkäufer ein Ordnungsgeld. Dann 
kommt der Moment an der Kasse, in dem 
die Ware über den Scanner gezogen wird 

JUGENDSCHUTZ:

Alkohol- und Zigaretten-Testkäufe

– die Anspannung der Jugendlichen steigt 
noch einmal an. Werden sie nach ihrem 
Personalausweis gefragt? Wenn ja, wird 
ihr Alter richtig errechnet? Oder wird sogar 
ohne Kontrolle der Alkohol verkauft?

Richtig verhält sich das Verkaufspersonal, 
wenn es sich den Personalausweis zeigen 
lässt, das Geburtsdatum kontrolliert und 
dann die Entscheidung trifft, zu verkaufen 
– oder eben nicht. Viele Kassen besitzen 
bereits eine Software, die das entsprechen-
de Datum anzeigt, ab wann der Alkohol 
oder die Zigaretten verkauft werden dür-
fen. Die Verkäufer müssen diese Datums-
angabe nur noch mit dem Geburtsdatum 
vergleichen und dann richtig entscheiden.

Wählen sie bei den Testkäufen die Option 
zu verkaufen, dann ist das eine Ordnungs-
widrigkeit. Die Verkäufer werden mit dem 
Filialleiter direkt vor Ort vom Jugend-
amtspersonal und der Polizei zu einem 

Gespräch gebeten. Es erfolgt die Beleh-
rung, der Verkäufer kann sein Handeln er-
klären und die Situation wird besprochen. 
Sowohl der Leiter als auch der Verkäufer 
werden hinsichtlich des Jugendschutzes 
sensibilisiert. Dennoch bleibt eine Anzei-
ge wegen einer begangenen Ordnungs-
widrigkeit nicht aus.

Nicht jeder Verkäufer ist einsichtig und 
steht dazu, wenn er Jugendlichen Alko-
hol oder Tabak verkauft. Mit Gründen wie 
„es war so stressig“, „ich habe mich beim 
Datum verlesen“ oder „der Jugendliche 
sieht aber schon älter aus“ rechtfertigen 
sie ihr Handeln. Einige verstehen jedoch, 
dass der Schutz der Jugendlichen vorran-
gig ist, und sehen ein, dass in jeder Situ-
ation die Kontrolle des Alters notwendig 
ist. Nach Verlassen des Geschäfts wird 
die Verkaufssituation mit den Testkäufern 
nochmals erörtert, die Aussagen werden 
protokolliert. n

Foto: Landratsamt Fürth
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PROGRAMM:

Freitag, 21. Februar 2020, 17 bis 19 Uhr
17 Uhr Eröffnung der Messe
mit Landrat Matthias Dießl

•  Firmen stellen Ausbildungsplätze vor
•  Auszubildende stellen Berufe vor
•  Beratungen & Informationen aus erster 

Hand über Ausbildungsinhalte, -vorausset-
zungen, -möglichkeiten

•   Praxishilfen zur Berufswahl, Bewerbertipps 
für Schüler und deren Eltern aus Beruflichen 
Oberschulen, Förderschulen, Mittelschulen, 
Realschulen und Gymnasien

Freitag, 21. Februar 2020
Messetag von 17 bis 19 Uhr
Gymnasium Stein
Faber-Castell-Allee 10
90547 Stein

NIE MEHR SCHULE – UND DANN?

BERUFS- 
INFORMATIONSTAG

BERUFSMESSE

www.landkreis-fuerth.de

KOSTENLOSER BUSTRANSFER

Fahrplan, Freitag, 21. Februar 2020  

(Haltestellen der VGN)

ROUTE 1
15:50 Uhr Wilhermsdorf, Mitte

16:00 Uhr Langenzenn, Prinzregentenplatz

16:10 Uhr Puschendorf, Fürther Str.

16:13 Uhr Tuchenbach, Gemeindeamt

16:17 Uhr Obermichelbach, Pfefferloh

16:21 Uhr Veitsbronn, Dorfplatz

16:26 Uhr Seukendorf, Kagenhofer Weg

16:31 Uhr Cadolzburg, Schafhofstr.

16:36 Uhr Wachendorf, Rathaus

16:41 Uhr Weiherhof, Bahnhof

16:45 Uhr Zirndorf, Bahnhof

17:00 Uhr Stein, Gymnasium

ROUTE 2
16:15 Uhr Großhabersdorf, Bachstraße

16:18 Uhr  Vincenzenbronn, Vincenzen

bronner Hauptstraße

16:20 Uhr Ammerndorf, Hauptstraße

16:25 Uhr Buttendorf, Lindenstraße

16:30 Uhr Roßtal, Sparkasse

16:35 Uhr Weinzierlein, Neuseser Straße

16:38 Uhr Wintersdorf, Ortsmitte

16:40 Uhr Leichendorf, Kreuzung

16:50 Uhr Oberasbach, Gymnasium

17:00 Uhr Stein, Gymnasium

Um 19 Uhr: Bustransfer zurück

BUSFAHRPLAN 

 Nie mehr Schule – und dann?

 BERUFSINFORMATIONSTAG
Kommunale Jugendarbeit/Wirtschaftsförderung

Landratsamt Fürth

Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

Info-Telefon: 

09 11 / 97 7310 60 oder 09 11 / 97 7312 73

www.landkreis-fuerth.de

für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern aus 

Beruflichen Oberschulen, Förderschulen, Mittelschu

len, Realschulen und Gymnasien

Freitag, 21. Februar 2020

Messe von 17 bis 19 Uhr

Gymnasium Stein

FaberCastellAllee 10

90547 Stein

  Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH

Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker, Elektroniker, Mechatroniker, 

Fachinformatiker, Industriekaufleute; Duales Studium: Maschinenbau und 

Mechatronik, Elektrotechnik und Elektronik, Mechatronik und Mechanik, 

Kunststofftechnik und Mechatronik (m/w/d)

  TSO-DATA Nürnberg GmbH

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

  Tucher Bräu GmbH & Co. KG

Brauereibetriebsgesellschaft Nürnberg 

Industriekaufleute, Fachkraft Lagerlogistik, Berufskraftfahrer (m/w/d)

  TÜV Rheinland Schule

staatl. geprüfte biologisch-technische Assistenten, staatl. geprüfte chemisch-

technische Assistenten (m/w/d)

  Universitätsklinikum Erlangen

Pflegfachleute, Operationstechnische Assistenten, Anästhesietechn. Assisten-

ten, Medizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte, Hebam-

men, Kaufleute im Büromanagement, Med. Techn. Assistenten, Elektroniker, 

Informatikkaufleute, Pharmazeutisch kaufmännische Angestellte (m/w/d)

  UVEX Winter Holding GmbH & Co. KG

Industriekaufleute, Kaufleute für Dialogmarketing, Elektriker für 

Betriebstechnik(m/w/d)

  VR meine Bank eG

Bankkaufleute (m/w/d)

  VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker, Anlagenmechaniker, Fach-

kraft für Fahrbetrieb (m/w/d)

  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt

Wasserbauer, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Elektroniker 

für Betriebstechnik, Industriemechaniker (m/w/d)

  Weigl Kfz-Service GmbH

KFZ-Mechatroniker, Automobilkaufleute (m/w/d)

  WBG Fürth
Immobilienkaufleute (m/w/d)

  WBG der Stadt Zirndorf mbH

Immobilienkaufleute (m/w/d)

  Zahnärztlicher Bezirksverband Mittelfranken

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)

AUSSTELLER

BERUFSINFORMATIONSTAG 

PROGRAMM

 Freitag, 21. Februar 2020, 17 bis 19 Uhr

  17 Uhr Eröffnung der Messe  

mit Landrat Matthias Dießl

• Firmen stellen Ausbildungsplätze vor

• Auszubildende stellen Berufe vor

•  Beratungen & Informationen aus erster Hand 

über Ausbildungsinhalte, -voraussetzungen, 

möglichkeiten

• Praxishilfen zur Berufswahl, Bewerbertipps

Du kennst die Welt, aber kennst du uns?

LandkreisFürth – 

Der Film

LandkreisFürth

#landkreisfürth

www.landkreis-fuerth.de

Plane deinen Messetag!
Markiere deine Favoriten und finde am Berufsinfor

mationstag am 21. Februar 2020 von 17 bis 19 Uhr 

deine berufliche Zukunft!

BERUFSMESSE

www.landkreis-fuerth.de

KOSTENLOSER BUSTRANSFERFahrplan, Freitag, 21. Februar 2020  (Haltestellen der VGN)
ROUTE 1
15:50 Uhr Wilhermsdorf, Mitte16:00 Uhr Langenzenn, Prinzregentenplatz16:10 Uhr Puschendorf, Fürther Str.16:13 Uhr Tuchenbach, Gemeindeamt16:17 Uhr Obermichelbach, Pfefferloh16:21 Uhr Veitsbronn, Dorfplatz16:26 Uhr Seukendorf, Kagenhofer Weg16:31 Uhr Cadolzburg, Schafhofstr.16:36 Uhr Wachendorf, Rathaus16:41 Uhr Weiherhof, Bahnhof16:45 Uhr Zirndorf, Bahnhof17:00 Uhr Stein, Gymnasium

ROUTE 2
16:15 Uhr Großhabersdorf, Bachstraße16:18 Uhr  Vincenzenbronn, Vincenzenbronner Hauptstraße16:20 Uhr Ammerndorf, Hauptstraße16:25 Uhr Buttendorf, Lindenstraße16:30 Uhr Roßtal, Sparkasse16:35 Uhr Weinzierlein, Neuseser Straße16:38 Uhr Wintersdorf, Ortsmitte16:40 Uhr Leichendorf, Kreuzung16:50 Uhr Oberasbach, Gymnasium17:00 Uhr Stein, Gymnasium

Um 19 Uhr: Bustransfer zurück

BUSFAHRPLAN 

 Nie mehr Schule – und dann? BERUFSINFORMATIONSTAG

Kommunale Jugendarbeit/Wirtschaftsförderung
Landratsamt FürthIm Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

Info-Telefon: 
09 11 / 97 7310 60 oder 09 11 / 97 7312 73
www.landkreis-fuerth.de

für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern aus 
Beruflichen Oberschulen, Förderschulen, Mittelschu
len, Realschulen und Gymnasien
Freitag, 21. Februar 2020Messe von 17 bis 19 UhrGymnasium SteinFaberCastellAllee 1090547 Stein

  Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbHZerspanungsmechaniker, Industriemechaniker, Elektroniker, Mechatroniker, 
Fachinformatiker, Industriekaufleute; Duales Studium: Maschinenbau und 
Mechatronik, Elektrotechnik und Elektronik, Mechatronik und Mechanik, 
Kunststofftechnik und Mechatronik (m/w/d)  TSO-DATA Nürnberg GmbHFachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)  Tucher Bräu GmbH & Co. KGBrauereibetriebsgesellschaft Nürnberg Industriekaufleute, Fachkraft Lagerlogistik, Berufskraftfahrer (m/w/d)  TÜV Rheinland Schulestaatl. geprüfte biologisch-technische Assistenten, staatl. geprüfte chemisch-

technische Assistenten (m/w/d)  Universitätsklinikum ErlangenPflegfachleute, Operationstechnische Assistenten, Anästhesietechn. Assisten-
ten, Medizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte, Hebam-
men, Kaufleute im Büromanagement, Med. Techn. Assistenten, Elektroniker, 
Informatikkaufleute, Pharmazeutisch kaufmännische Angestellte (m/w/d)

  UVEX Winter Holding GmbH & Co. KGIndustriekaufleute, Kaufleute für Dialogmarketing, Elektriker für 
Betriebstechnik(m/w/d)

  VR meine Bank eGBankkaufleute (m/w/d)
  VAG Verkehrs-AktiengesellschaftElektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker, Anlagenmechaniker, Fach-
kraft für Fahrbetrieb (m/w/d)  Wasserstraßen- und SchifffahrtsamtWasserbauer, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Elektroniker 

für Betriebstechnik, Industriemechaniker (m/w/d)  Weigl Kfz-Service GmbHKFZ-Mechatroniker, Automobilkaufleute (m/w/d)  WBG Fürth
Immobilienkaufleute (m/w/d)  WBG der Stadt Zirndorf mbHImmobilienkaufleute (m/w/d)  Zahnärztlicher Bezirksverband MittelfrankenZahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)

AUSSTELLER

BERUFSINFORMATIONSTAG PROGRAMM
 Freitag, 21. Februar 2020, 17 bis 19 Uhr  17 Uhr Eröffnung der Messe  mit Landrat Matthias Dießl• Firmen stellen Ausbildungsplätze vor• Auszubildende stellen Berufe vor•  Beratungen & Informationen aus erster Hand über Ausbildungsinhalte, -voraussetzungen, möglichkeiten

• Praxishilfen zur Berufswahl, Bewerbertipps

Du kennst die Welt, aber kennst du uns?

LandkreisFürth – 
Der Film

LandkreisFürth

#landkreisfürth

www.landkreis-fuerth.de

Plane deinen Messetag!
Markiere deine Favoriten und finde am Berufsinfor
mationstag am 21. Februar 2020 von 17 bis 19 Uhr 
deine berufliche Zukunft!

Mehr Informationen folgen im nächsten Heft

Foto: Thomas Scherer
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Anzeigenannahme: 

Tel. 976 40 79-10, -55, -66   
oder per E-Mail an: 
lkm@herbstkind-wa.de

Am Sternbach 2 · 91477 Markt Bibart 
www.bauer-fenster.de 

A U S G E Z E I C H N E T E R  F E N S T E R F A C H B E T R I E B

PREMIUM-FENSTER 
UNGLAUBLICH GÜNSTIG!
SICHERN SIE SICH JETZT NOCH IHREN WINTERRABATT!  
Auf alle Fenster und Haustüren erhalten Sie bis 
zum 28.Februar 2020 attraktive Aktionsrabatte.

Die ersten 10 Interessenten erhalten zusätzlich einen 
Umweltgutschein für kostenlose Entsorgung der durch 
uns ausgebauten Altfenster.
Jetzt anrufen und Beratungstermin sichern! 

Aktion gilt nur für neue Angebote vom 20.1. 
bis 28.2.2020 und nur für Privatkunden.

Zum Beispiel:
• 50 % Rabatt auf Sicherheitsverglasung
• 50 % Rabatt auf ausgewählte Haustürstoßgriffe
• 50 % Rabatt auf Wärmeschutzverglasung 

Telefon 09162 9898-0

WINTER-AKTION!
Profitieren Sie jetzt von unserer

Das ideale und ein wirklich Das ideale und ein wirklich 
wertvolles Geschenk . . . wertvolles Geschenk . . . 

an Ihre Liebste, die Tochter, die Mama, die Freundin 
zum Valentin / Geburtstag

Í   EIN TAG für DICHEIN TAG für DICH   Í
das ganz besondere Entspannungssemninar

Gutschein per Post/Mail
Infos unter 09103/719971 oder www. entspanntes-leben.com

Wohnen für Jung und Alt
Villa Aurora in Fürth

Eigentumswohnungen 1,5-, 2- und 3-Zimmer
Sorglos-Immobilie für Selbstnutzer und Kapitalanleger

Info-Telefon: 
0911/776611

www.aurora-fuerth.com

Eisen-/Ecke Gießereistraße

Einladung zum Info-Tag:
Sonntag 16.02. 2020, 14.30 Uhr, Karlstr. 18, Fürth

Baubeginn 
in Kürze

35 EIGENTUMSWOHNUNGEN:

 14 Senioren-Service-Wohnungen

 21 Eigentumswohnungen für Jung

 und Alt

Ihre Zukunftsabsicherung

MUSTERWOHNUNGSBESICHTIGUNG/Vorgängerobjekt:
sonntags 14-16 Uhr oder nach tel. Vereinbarung, Karlstr. 18, Fürth

Energieausweis in Vorbereitung

Große Auswahl an Prym Artikeln

Pflegemittel für 
Bad und Sanitär

Pflegemittel für 
Möbel und Haushalt

Verkauf: Do. + Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr

K-D Handels- und Pfandhaus GmbH
Industriestraße 15
90599 Dietenhofen
Tel. 09824 / 9 11 66
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Mit der Steuerkanzlei Wust & Mayer aus Oberasbach wur-
de der 25. Teilnehmer aus dem Landkreis Fürth in den Um-
weltpakt Bayern aufgenommen. Landrat Matthias Dießl 
übergab dazu die Urkunde im Namen des Staatsministe-
riums für Umwelt und Verbraucherschutz. Bayernweit gibt 
es über 2.600 Teilnehmer, die für ihr nachhaltiges Wirt-
schaften bereits in den Umweltpakt aufgenommen wur-
den.
 

Als Nachfolger der in Oberasbach seit vielen Jahren fest ver-
wurzelten Kanzleien Loos & Blank GbR und Blank und Wust 
GbR Steuerberater Wirtschaftsprüfer kann die Kanzlei Wust 

& Mayer auf eine lange Tradition in der Metropolregion Nürnberg 
zurückblicken. Die beiden Kanzleiinhaber Jürgen Wust, Steuerbe-
rater/Wirtschaftsprüfer und Karina Mayer, Steuerberaterin sowie 
das Kanzleiteam können dabei auf eine langjährige Erfahrung 
in der Steuerberatung und betriebswirtschaftlichen Beratung zu-
rückgreifen. Die Steuerkanzlei ist neben dem Umweltpakt auch 
engagiert bei RegionGrünstrom und beim Familienpakt Bayern. 
Außerdem hat sie sich ein Leitbild zu ZukunftSteuern und Um-
weltSteuern gegeben.

„Dass bei Ihrer täglichen Arbeit der Umweltgedanke nicht außer Acht 
gelassen wird, ist wichtig und vorbildlich“, so Landrat Matthias Dießl 
„dadurch tragen Sie mit Ihrer Kanzlei unter anderem dazu bei, künftige 
Umweltbelastungen vorausschauend zu vermeiden. Auch im Klima-
schutzkonzept des Landkreises Fürth ist die Energieeffizienz und Ener-
gieeinsparung als wichtiges Ziel genannt. Mit Ihrer Arbeitsweise helfen 
Sie dabei, diesen Punkt zu realisieren.“
 
Ziel des Umweltpaktes Bayern ist es, möglichst viele Unternehmen für 
den freiwilligen betrieblichen Umweltschutz zu gewinnen - zur Verbes-
serung der Umweltqualität und zur Kostenreduktion bei den Betrieben. 
Denn richtiger Umweltschutz schlägt sich positiv in der Firmenbilanz 
und im Firmenimage nieder.

Die Homepage des Umweltpakt Bayerns ( siehe www.umweltpakt.
bayern.de ) bietet ausführliche Informationen. Wenn auch Sie an der 

UMWELTPAKT BAYERN:

Landrat händigt Urkunde aus
Teilnahme durch Ihr Unternehmen interessiert sind, steht Ihnen die 
Wirtschafts- und Regionalförderung des Landkreises Fürth, Walter Gie-
ler, unter der Telefonnummer 0911/9773-1060 oder per E-Mail unter 
wirtschaft@lra-fue.bayern.de gerne für nähere Informationen zur Ver-
fügung.  n

 
  INFOInformationsveranstaltungen der Staatlichen Berufsschule I für  

Abgänger allgemeinbildender Schulen und deren Eltern/Erziehungsberechtigten am:
Mittwoch, 19. Februar 2020, 18.30 Uhr, im Saal – Neubau, 
1. OG, Fichtenstr. 9, 90763 Fürth in den Bereichen Kinderpflege 
(BFS) und Ernährung und Versorgung (BGJ-, BFS-EV),
 
Mittwoch, 19. Februar 2020, 19.00 Uhr, Zimmer 17 – Altbau 
EG, Fichtenstr. 9, 90763 Fürth im Bereich Bau-/Holztechnik (BGJ 
– „Schreiner“),
 

Mittwoch, 19. Februar 2020, 19.30 Uhr, Zimmer 204, Neubau, 
Fichtenstr. 9, 90763 Fürth im Bereich Agrarwirtschaft (BGJ-Agrar-
wirtschaft – Landwirt /Tierwirt).

Auszeichnung für die Steuerkanzlei Wust & Mayer aus Oberasbach

Foto: Landratsamt Fürth
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LANDKREIS
MAGAZIN

Gerne möchten wir Sie auf
unseren Sonderteil

START IN DEN FRÜHLING! 
(GARTEN, MODE, ERNÄHRUNG) 

am 13. März im
Landkreismagazin Fürth

hinweisen

Anzeigenannahme: 

Tel. 976 40 79-10, -55, -66   
oder per E-Mail an: 
lkm@herbstkind-wa.de

Ihr Stellenmarkt  
im Landkreis Fürth

JETZT
BEWERBEN!

Unsere Stadt ·– Ihre neue Arbeitgeberin
Die Stadt Langenzenn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Kinderpfl eger/in (w/m/d)
in Teil- oder Vollzeit

Ihr Anforderungsprofi l Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung als Kinderpfl eger (w/m/d), soziale Kompetenz zur Begleitung und 
Betreuung der Kinder und gute Zusammenarbeit mit den Eltern und dem 
Team. 

Wir bieten 
·  Vergütung nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den Sozial- 
 und Erziehungsdienst
· Unbefristeter Arbeitsvertrag
· Zusätzliche Sozialleistungen wie Weihnachtsgeld, VWL und 
 Betriebsrente und sehr gute Anstellungsschlüssel
· Freiraum für eigene pädagogische Ziele und Schwerpunkte
· Pädagogische Vorbereitungszeit
· Vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten
· Konzeptions- und Teamfi ndungstage

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Stadt Langenzenn, Personal-
amt, Friedrich-Ebert-Straße 7, 90579 Langenzenn oder per E-Mail an 
personalamt@langenzenn.de (bitte nur Anhänge als pdf-Datei oder im 
jpg-Bildformat). Bitte senden Sie uns nur Kopien zu, da eine Rücksendung 
nicht erfolgt.

Kontakt Frau Zessinger, Tel. 09101 703-204

Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt. 
Datenschutzhinweise unter www.langenzenn.de > Datenschutz.

Wir suchen motivierte, selbständige und zielorientierte

Steuerfachangestellte(m/w/d)
in Teilzeit (ggf. auch Wiedereinsteiger)

IHRE Aufgaben...

• Selbständige Erstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen für Mandanten
• Ansprechpartner der Mandanten im Hinblick auf Fragen der Lohn- und 

Finanzbuchhaltung

IHR Profil...

• abgeschlossene Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten
• Berufserfahrung in einer Steuerkanzlei oder vergleichbarem Umfeld
• solide Kenntnisse im Rechnungswesen sowie im Lohnsteuer- und 

Sozialversicherungsrecht
• sicherer Umgang mit Datev-Programmen und MS-Office-Anwendungen

WIR bieten Ihnen...

• ein interessantes ausbaufähiges Tätigkeitsfeld
• ein motiviertes und engagiertes Team
• leistungsgerechte Vergütung
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
• ein modernes Büroumfeld

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben melden Sie sich bitte bei der

Kraft-Kirchhoff Steuerberatungsgesellschaft mbH
Frau Helga Kraft-Kirchhoff (Stb)
Hindenburgstraße 17, 90556 Cadolzburg

Tel.: 09103 991

E-Mail: kraft-kirchhoff@steuerberatung-kk.de

Verpacker / Helfer
Lagermitarbeiter (m/w/d) 

in Vollzeit
Ihre Aufgaben:
- Kontrolle der Ware
- Verpacken der jeweiligen Artikel
- Bereitstellung der Pakete 
 für den Versand
- Unterstützung der Serviceabteilung

Ihr Profil:
- Teamfähigkeit
- Selbständige und zuverlässige   
 Arbeitsweise
- Gute Deutschkenntnisse 
 in Wort und Schrift
- EDV Grundkenntnisse

Unser Angebot:
- Langfristiger Arbeitsplatz 
 mit Perspektive
- Schneller und unkomplizierter 
 Einstieg

Schriftliche Bewerbung bitte an:
AKRA Kotschenreuther GmbH
Mühlsteig 13, 90579 Langenzenn
Tel.: 09101 / 99 440
jobs@akra-world.com
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AMTSBLATT Amtliche Mitteilungen  
des Landkreises FürthAMTSBLATT

HERAUSGEBER: Landkreis Fürth. Für den Inhalt verantwortlich: Landrat Matthias Dießl 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Telefon 0911/97 73-0, Fax 0911/97 73-10 12

013 Landratsamt Fürth
Öffentliche Bekanntmachung 
Landkreiswahlen am 15. März 2020 
Sitzung des Wahlausschusses

Die Bekanntmachungen über die eingereich-
ten Wahlvorschläge für die Wahl des Land-
rats und des Kreistags sowie über die Sitzung 
des Wahlausschusses zur Beschlussfassung 
über die eingereichten Wahlvorschläge für 
die Wahl des Landrats und des Kreistags 
am Sonntag, 15. März 2020 erfolgte am 
24. Januar 2020 durch öffentlichen Aus-
hang im Gebäude des Landratsamtes Fürth, 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, sowie in 
der Dienststelle Fürth, Stresemannplatz 11, 
90763 Fürth. Nähere Einzelheiten hierzu sind 
diesen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Walter
Kreiswahlleiterin

014 Landratsamt Fürth
Vollzug der Baugesetze 
Nachbarbeteiligung

Mit Bescheid vom 10.01.2020, Az: 441-BV-
486-2019, erteilte das Landratsamt Fürth 
Woneo Bauträger GmbH, Lothringer Str. 24, 
90461 Nürnberg, die Baugenehmigung zur/

Inhaltsverzeichnis

013 Landratsamt Fürth
  Öffentliche Bekanntmachung 

Landkreiswahlen  
am 15. März 2020 
Sitzung des Wahlausschusses

014 Landratsamt Fürth
  Vollzug der Baugesetze; 

Nachbarbeteiligung

015 Landratsamt Fürth
  Vollzug der Baugesetze; 

Nachbarbeteiligung

016  Stadt Oberasbach 
 Bekanntgabe der Wasserhärte

017 Stadt Oberasbach
  Festsetzung der Grundsteuer

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbargrund-
stücke Fl.-Nr. 229/5, 229/40, 229/39, 249/12, 
249/2 und 249/13  der  Gemarkung  Zirndorf 
durch öffentliche Bekanntmachung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 5 Bayer. Bauordnung (Bay-
BO) zugestellt.

Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungster-
min des Amtsblattes des Landkreises Fürth als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Der Bescheid und die genehmigten Bauvor-
lagen können im Landratsamt Fürth, Im Pin-
derpark 2, 90513 Zirndorf, 3. Stock, Zimmer 
3.11, während der Geschäftszeiten (Montag 
– Donnerstag, jeweils von 8.00 – 16.00 Uhr, 
und Freitag von 08.00 – 12.30 Uhr) und nach 
Vereinbarung eingesehen werden.

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG fin-
den Sie unter www.landkreis-fuerth.de/öffent-
liche Bekanntmachungen.

Zirndorf, 10.01.2020

Rosa
Regierungsinspektorin

zum Veränderte Ausführung der mit Bescheid 
vom 13.03.2019 (441-BV-36-2019) geneh-
migten Errichtung von 2 Mehrfamilienwohn-
häusern mit 23 WE und einer Tiefgarage (ge-
ringfügige Grundrissänderungen innerhalb 
der Wohnungen, Planung von zusätzlichen 
Bädern, Planung zusätzlicher Dachflächen-
fenster) auf dem Grundstück Fl.-Nr. 229 der 
Gemarkung Zirndorf (Homburger Str. 15 u. 17, 
90513 Zirndorf).

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 
91511 Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach,
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). Die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) kann nach Bekanntgabe 
der Genehmigung beantragt werden. Der 
Antrag ist bei dem o. g. Bayerischen Ver-
waltungsgericht in Ansbach, schriftlich, zur 
Niederschrift oder 
elektronisch in einer 
für den Schriftform-
ersatz zugelassenen1 
Form zu stellen.

1Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und 
entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! 
Nähere Informationen 
zur elektronischen 
Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen 
Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayeri-
schen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de).

Nr. 02 vom 05. Februar 2020

Der Landkreis Fürth nimmt Abschied von

Wilhelm Bogner
Kreisrat a.D.

Träger der Medaille für besondere Verdienste um die
Kommunale Selbstverwaltung in Bronze

Wilhelm Bogner war ein äußerst engagierter Kommunalpolitiker. Von 1966 
bis 2008 hat er als Kreisrat des Landkreises Fürth und von 1966 bis 2002 als 
Mitglied des Stadtrates Oberasbach die Region positiv mitgestaltet. Von 1984 
bis 1996 bekleidete er das Amt des Zweiten Bürgermeisters. Für sein großes 
politisches und gesellschaftliches Engagement zum Wohle des Landkreises 
Fürth und seiner Bürgerinnen und Bürger danken wir ihm.

Wir werden ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren. 

              Landkreis Fürth
              Matthias Dießl 
              Landrat

1902/2020 Landkreismagazin 



015 Landratsamt Fürth
Vollzug der Baugesetze 
Nachbarbeteiligung

Mit Bescheid vom 14.01.2019, Az: 441-BV-
491-2019-RSa/FD, erteilte das Landrats-
amt Fürth Conny Brandstätter, Hubertusstr. 
15, 90768 Fürth, die Baugenehmigung 
zur Grundrissänderung (Umbau zu Ein-
heiten und Errichtung einer Dachterrasse) 
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 230/2 der Ge-
markung Zirndorf (Fürther Str. 37, 90513 
Zirndorf).

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 
91511 Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach,
schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung: 
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). 
Die Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) kann nach Be-
kanntgabe der Genehmigung beantragt 
werden. Der Antrag ist bei dem o. g. Bay-
erischen Verwaltungsgericht in Ansbach, 
schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-

  Wir sind für unsere rund 500 
Mitarbeitenden ein familien- und lebens-

phasenbewusster Arbeitgeber im Herzen der Met-
ropolregion Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth können 

auch Sie sich mit Ihrem Potenzial und Ihren Ideen für den Landkreis 
einbringen, denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

TECHNIKERIN / TECHNIKER  
mit Vertiefung Umweltschutztechnik (w/m/d)
zur Unterstützung unseres Teams im Bereich  
Anlagenbetrieb/Abfalltechnik (Vollzeit / unbefristet).

DABEI SEIN IST ALLES:
•  Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Einholung von Angeboten 

im Bereich Deponien und Deponienachsorge sowie deren Prüfung
•  Überwachung und Erfolgskontrolle der vergebenen Aufträge  

(Analysen, Jahrbücher, Entsorgung von Sickerwässer, Wartung- und 
Unterhaltsarbeiten etc.)

•  Mitwirkung bei der Kontrolle von Ingenieurverträgen, Gutachten 
und Kostenvoranschlägen

•  Vorbereitung und Mitarbeit bei Verhandlungen mit Behörden und 
Unternehmen sowie Überwachung, Steuerung und Abnahme von 
Leistungen beauftragter Unternehmen

•  Eigenverantwortliche Erstellung von Protokollen nach Deponiebege-
hungen sowie Durchführung von erforderlichen Probenahmen

 
SPRECHEN SIE „TECHNIK“?
•  Qualifikation zum staatlich geprüften Umweltschutztechniker/-in 

(w/m/d) oder vergleichbare Qualifikation
•  Berufserfahrung in typischen Technikeraufgaben
•  Gute Kenntnisse der Deponietechnik, anlagen- und verfahrenstech-

nische Kenntnisse insbesondere organischer und fester Abfälle
•  Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften im Bau- und Umweltrecht, 

im Vertrags- und Vergaberecht sowie HOAI
•  Einsatzbereitschaft, Ergebnisorientiertes Handeln, Eigeninitiative, 

Offenheit für Veränderungen, Analytisches Denkvermögen bei kom-
plexen Aufgabenstellungen sowie eine strukturierte und lösungs-
orientierte Herangehensweis

•  Fahrerlaubnis der Klasse B

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR, 
DASS SIE ZU UNS KOMMEN:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zur Ent-
geltgruppe 9a TVöD noch einen konjunkturunabhängigen, re-
gionalen Arbeitsplatz und viele Möglichkeiten für Teilzeit- und 
Jobsharing-Modelle an. Gönnen Sie sich außerdem ein familien- 
und lebensphasenbewusstes Arbeitsumfeld sowie ein breites 
Spektrum an Fort- und Weiterbildungsangeboten - und selbst-
verständlich auch die Chancengleichheit aller Geschlechter.
 
INTERESSIERT?
Dann schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen bis zum 01.03.2020 über unsere Homepage  
www.landkreis-fuerth.de/karriere. Bewerbungsunterla-
gen werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt. 
Schwerbehinderte Personen werden bei ansonsten im Wesent- 
lichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

FRAGEN?
Frau Grob und Herr Beer stehen Ihnen gerne 
unter 0911 / 9698214 oder 0911 / 9773 - 1425 
zur Verfügung.

Wir können nicht nur Verwaltung! 
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ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form zu stellen.
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbar-

grundstücke Fl.-Nr.  238/11, 238/66, 
238/68, 238/32, 238/23, 238/51, 238/16, 
238/50, 238/52, 230/18, 232/74 und 
238  der  Gemarkung  Zirndorf durch öf-
fentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 
Abs. 2 Satz 5 Bayer. Bauordnung (BayBO) 
zugestellt.

Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungs-
termin des Amtsblattes des Landkreises 
Fürth als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 
BayBO).

Der Bescheid und die genehmigten Bau-
vorlagen können im Landratsamt Fürth, 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, 3. Stock, 
Zimmer 3.11, während der Geschäftszei-

ten (Montag – Donnerstag, jeweils von 
8.00 – 16.00 Uhr, und Freitag von 08.00 
– 12.30 Uhr) und nach Vereinbarung ein-
gesehen werden.

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.
de/öffentliche Bekanntmachungen.

Zirndorf, 10.01.2020

Rosa
Regierungsinspektorin

  Wir sind für unsere rund 500 
Mitarbeitenden ein familien- und lebens-

phasenbewusster Arbeitgeber im Herzen der Met-
ropolregion Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth können 

auch Sie sich mit Ihrem Potenzial und Ihren Ideen für den Landkreis 
einbringen, denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

BAUKONTROLLEUR/IN (m/w/d)
für eine der zwei Bauregionen des Landkreises Fürth  
(Vollzeit / unbefristet).

DABEI SEIN IST ALLES:
•  Baukontrolle und Bauüberwachung
•  Bauabnahmen
•  Abnahme fliegender Bauten z.B. Zelte
•  Sonstige Abnahmen  

(Sonderbauten, Brandschutz, VStättV)
•  Vorortprüfung bei Förderanträgen und Verwendungs- 

nachweisen
 
SPRECHEN SIE „TECHNIK UND VERWALTUNG“?
•  Handwerksmeister (m/w/d) eines  

bauerrichtenden Gewerkes vorzugsweise  
Maurermeister oder Zimmermeister

•  Fähigkeit, sich in Verwaltungsabläufe  
hinein zu denken

•  Ergebnisorientiertes Handeln, Einsatzbereitschaft,  
Kommunikationsfähigkeit

•  sichere Anwendung von EDV-Standardprodukten
•  Führerschein der Klasse B

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR, 
DASS SIE ZU UNS KOMMEN:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zur Ent-
geltgruppe 9a TVöD noch einen konjunkturunabhängigen, regio-
nalen Arbeitsplatz und viele Möglichkeiten für Teilzeit- und Job-
sharing-Modelle an. Gönnen Sie sich außerdem ein familien- und 
lebensphasenbewusstes Arbeitsumfeld sowie ein breites Spekt-
rum an Fort- und Weiterbildungsangeboten - und selbstverständ-
lich auch die Chancengleichheit aller Geschlechter.
 
INTERESSIERT?
Dann schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen bis zum 01.03.2020 über unsere Homepage  
www.landkreis-fuerth.de/karriere. Bewerbungsunterlagen 
werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt. 
Schwerbehinderte Personen werden bei ansonsten im Wesent- 
lichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

FRAGEN?
Herr Maidel und Frau Lutz-Quirin stehen Ihnen gerne
unter 0911 / 9773 – 1500 oder – 1509
zur Verfügung.

(BAU-)KONTROLLE IST ALLES

2102/2020 Landkreismagazin 



   

Trinkwasser Infra Fürth Trinkwasser Dillenberggruppe

Gesamthärte 13,5 ° dH 13,1 ° dH

Härtebereich II = mittel II = mittel

Calciumcarbonat je Liter 2,41 mmol/l 2,34 mmol/l

016 Stadt Oberasbach
Bekanntgabe der Wasserhärte

Vollzug des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit von Reinigungsmitteln.
Die Stadt Oberasbach informiert gemäß § 
9 Abs. 1 und 2 über den Härtebereich des 
Trinkwassers:

Oberasbach, 08.01.2020 
Stadt Oberasbach

Birgit Huber
Erste Bürgermeisterin

017 Stadt Oberasbach
Festsetzung der Grundsteuer für das  
Kalenderjahr 2020

Die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 
wird in gleicher Höhe wie im Vorjahr festge-
setzt, wenn nicht ein anderslautender schrift-
licher Bescheid für 2020 ergeht (§ 27 
Abs. 3 Grundsteuergesetz). Dies bedeutet, 
dass die Steuerpflichtigen, die keinen 
Grundsteuerbescheid erhalten, im 
Kalenderjahr 2020 die gleiche Grund-
steuer wie im Kalenderjahr 2019 zu 
entrichten haben. Für die Steuerschuldner 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schrift-
licher Steuerbescheid für 2020 zugegangen 
wäre. Auf die Rechtsbehelfsbelehrung des 
zuletzt ergangenen Bescheides wird verwie-
sen.

Die Grundsteuer wird jährlich nach den Ver-
hältnissen zu Beginn des Jahres festgesetzt. 
Geht das Grundstück im Laufe des Jahres auf 
einen anderen Eigentümer über, bleibt der 
bisherige Eigentümer so lange grundsteuer-
pflichtig, bis das Finanzamt das Grundstück 
auf den neuen Eigentümer fortgeschrieben 
hat (§ 9 Abs. 1 GrStG).

Diese Fortschreibung erfolgt zum 1. Ja-
nuar des auf den Eigentumsübergang 
folgenden Jahres. Andere vertragliche 
Abmachungen sind privatrechtlich, sie 
ändern nichts an der Steuerpflicht und 
können von der Steuerverwaltung nicht 
berücksichtigt werden.

Gewerbesteuervorauszahlungen und 
Grundsteuer

Am 15.02.2020 wird jeweils die 1. Viertel-
jahresrate 2020 für die Gewerbesteuervo-

rauszahlungen und die Grundsteuer fällig. 
Die zu zahlenden Beträge sind den zuletzt 
zugestellten Bescheiden zu entnehmen 
und sofern Sie noch nicht am SEPA-Last-
schriftver-fahren teilnehmen, auf Konten 
der Stadt Oberasbach zu überweisen oder 
einzuzahlen.

Dabei sind unbedingt Debitor-Konto und For-
derungsart anzugeben.

Verrechnungsschecks sind an die Stadtkas-
se Oberasbach zu senden. Während der Öff-
nungszeiten sind auch Bareinzahlungen in 
der Stadtkasse möglich. Wir weisen darauf 
hin, dass bei Zahlung mit Verrechnungs-
scheck eine wirksame Zahlung erst 3 Tage 
nach Eingang des Schecks bei der Stadtkas-
se als rechtzeitig gilt (Neufassung des § 224 
Abs. 2 Nr. 1 AO), d.h. Scheckzahler müssen 
den Zugang des Schecks 3 Tage vor Fällig-
keit der Steuern bei der Stadtkasse sicher-
stellen.

Bei nicht rechtzeitiger oder nicht voll-
ständiger Zahlung ist für jeden angefan-
genen Monat ein Säumniszuschlag von 1 
v.H. des auf volle 50,- Euro nach unten 
abgerundeten rückständigen Betrages zu 
entrichten.

Fristversäumnisse können durch Teilnahme 
am SEPA-Lastschriftverfahren vermieden 
werden. Unter www.oberasbach.de/buer-
gerservice-politik/rathaus/formulare-a-z 
sind im Internet Antragsformulare abruf-
bar. Auf Wunsch werden die Formulare 
auch zugesandt. Auskunft erhalten Sie bei 
der Stadtkasse Oberasbach, Telefon 9691-
126.

Hinweis zur Hundesteuer:

Die Hundesteuer 2020 ist gem. § 10 der 
Hundesteuersatzung am 15.04.2020 fäl-
lig. Steuerschuldner, die keine Einzugser-
mächtigung erteilt haben bzw. noch nicht 
am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
werden um fristgerechte Bezahlung ge-
beten. 

Oberasbach, den 21.01.2020
Stadt Oberasbach

Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin

INFO
Öffnungszeiten
LANDRATSAMT FÜRTH
Tel.: 0911 9773–0
Mo. – Do. 8 – 16 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung  
Mo. – Do. 7 – 18 Uhr

DIENSTGEBÄUDE ZIRNDORF
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
Fax: 0911 97 73–11 13

DIENSTGEBÄUDE FÜRTH
Stresemannplatz 11, 90763 Fürth
Fax: 0911 / 97 73–17 72

KFZ-ZULASSUNGSSTELLE
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 97 73–13 44, Fax: 97 73–13 62
Mo., Di., Do., Fr. 7.30 Uhr – 11.30 Uhr,
Mi. 7.30 –13 Uhr, Di. 14 Uhr – 16 Uhr, 
Do. 14 Uhr – 17 Uhr

FÜHRERSCHEINSTELLE
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 97 73–13 29,  
Fax: 0911 97 73–13 39
Mo. bis Fr. 8 bis 11.30 Uhr,  
Di. 14 – 16 Uhr, Do. 14 bis 17 Uhr

VETERINÄRBEHÖRDE FÜR DEN
BEREICH DES LANDKREISES FÜRTH
Im Pinderpark 4, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 97 73–19 01, Fax: 97 73–19 20
Mo. – Do. 8 – 16 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung  
Mo. – Do. 7 – 18 Uhr
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TERMINE
07.02.2020 | 19:00 Uhr | Roßtal
Offener Gartenstammtisch
Veranstalter: Verein für Gartenbau und  
Landespflege Stein e.V.
Ort: Stein, Mühlstr. 1, Stein

07.02.2020 | 19:00 Uhr | Stein
Krimilesung mit Anja Bogner
Hauptkommissar Bülent Rambichler muss in 
einem neuen Mordfall ermitteln. Die Autorin 
ist Gewinnerin des Publikumspreises des 
fränkischen Kurzkrimiwettbewerbs 2017.
Veranstalter: Evang. Gemeinde St. Jakobus 
Stein-Oberweihersbuch
Ort: Pfarrweg 18, 
Stein

07.02.2020 |  20:30 Uhr | Zirndorf
(G)Oldies Disco Motto: 80er Jahre
Veranstalter: Alte Scheune Zirndorf
Ort: Rathausplatz 4, Zirndorf

08.02.2020 |  19:30 Uhr | Roßtal
Alice im Musical-Land
Als Alice in einer alten Kiste stöbert, entdeckt 
sie eigenartige Gegenstände, die sich als 
Musical-Requisiten herausstellen. Gemeinsam 
mit Gerald, dem Leiter der musicalbuehne, 
begibt sie sich daraufhin auf eine Musical-
Reise. Dabei begegnet sie der Schneekönigin, 
dem Banditen Malandro, Gerda und der 
Krähe und anderen Musicalfiguren, bis sie 
schließlich auf Titania und Oberon aus dem 
„Sommernachtstraum“ trifft.
Veranstalter: musicalbuehne
Ort: Sportplatzweg 1, Roßtal

08.02.2020 | 20:00 Uhr | Veitsbronn
Konzert „Karin Rabhansl & Band“
Karin Rabhansl mit ihrer „Tod und Teufel 
Tour“, die niederbayerische Liedermacherin 
im neuen (härteren) Gewand.
Veranstalter: KulturZiegelei Veitsbronn e.V
Ort: Reitweg 1, 
Veitsbronn

11.02.2020 | 14:00 Uhr | Wilhermsdorf
Seniorenkreis der Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde Wilhermsdorf
Veranstalter: Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Wilhermsdorf
Ort: Kirchfarrnbach B 1, 
Wilhermsdorf

Öffnungszeiten

Am 14. März 2020 startet in den Räu-
men des Familienzentrums Zirndorf, 
Bahnhofstr. 35, der Kinder-im-Blick-
Kurs in eine neue Runde.

Der Kurs ist ein Training für Eltern(-tei-
le) in Trennung/Scheidung und ver-
folgt das Ziel, Eltern in den Heraus-

forderungen der Trennungskrise und der 
Zeit danach zu unterstützen. 

Elternteile aus Stadt und Landkreis Fürth 
sind beim Kinder-im-Blick-Kurs herzlich 
willkommen. Er findet samstags jeweils von  

Kinder-im-Blick-Kurs
9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
an folgenden Terminen statt:
    • 14.03.2020,
    • 28.03.2020,
    • 18.04.2020,
    •  16.05.2020  

(hier nur von 9 - 12 Uhr).

Anmeldeschluss ist 28.02.2020. 
Der Eigenbeitrag beträgt 35€.

Anmeldungen an:
Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
Fürth, Alexanderstr. 9, Fürth

 
E-Mail: eb@fuerth.de
Tel. 0911 / 974 – 1942
Mo. bis Fr. 8.30 bis 12 Uhr und 
Mo. bis Do. 13.30 bis 16.30 Uhr n

Aufgrund von Vorarbeiten und Rodungsmaßnahmen für 
den Bau des Geh- und Radweges zwischen Seckendorf und 
der Biogasanlage ist die Kreisstraße FÜ 2 in der Zeit vom 
10.02. bis 14.02.2020 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird 
mittels einer Ampel an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet.

Der Geh- und Radweg von Seckendorf bis zur Biogasanlage an 
der B8 ist eine wichtige Fortführung des bereits in den letz-
ten Jahren gebauten Geh- und Radweges entlang der FÜ 2 

zwischen der Staatsstraße St2409 bei der Schwadermühle bis nach 
Seckendorf.

Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis 
für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit sowie um erhöhte 
Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle. n

FÜ 2:

Halbseitige Sperrung der Kreisstraße
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Girokonto: Auf die Leistung kommt es an 

Wer nur auf den Preis achtet, fährt oft schlechter
In Deutschland gibt es mehrere 
Tausend unterschiedliche Giro-
konten. Jedes ist anders, ein Markt- 
überblick kaum möglich. Bevor 
man sich entscheidet, sollte man 
sich erst einmal über die eigenen 
Wünsche und Anforderungen klar 
werden. Reicht mir ein Konto bei 
einer Direktbank ohne Filialnetz 
vor Ort, brauche ich Kreditkarten, 
wo will ich überall Geld abheben. 
Das sind einige der Fragen, die 
man sich stellen sollte.
 

Eines aber ist klar: Es wird immer 
schwieriger, kostenlose Girokon-
ten zu finden. Denn die Banken re-

agieren auf die Niedrigzinsphase, indem 
sie Kontoführungsgebühren einführen 
oder erhöhen. Auch für andere Leis-
tungen steigen die Preise, zum Beispiel 
für die Girocard1), für Überweisungen 
auf Papier oder für  Kontobewegungen. 
Und wenn Banken kostenlose Girokon-
ten anbieten, verlangen sie für einzelne 
Leistungen meist dennoch Gebühren.  
 

Was zeichnet ein gutes Girokonto aus?

Neben einem attraktiven Preis-/Leistungs-
verhältnis sind das keine oder niedrige 
Grundgebühren, keine überhöhten Dispo-
zinsen, kostenlose Girocard1) und Visa-/
Mastercard2), ein guter Kundenservice, 
ein dichtes Geldautomatennetz sowie 
Transparenz. Und die Möglichkeit mit dem 
Smartphone zu bezahlen – Mobile Payment 
etwa mit Apple Pay. Was man zudem noch 
berücksichtigen sollte, sind Zusatzangebo-
te mit Mehrwert. Das können zum Beispiel 
auch vergünstigte Einkaufsbedingungen 
bei Partnern sein. 

Für jeden Anspruch ein Konto

Mit seinen unterschiedlichen Girokontomo-
dellen bietet die Sparkasse Fürth eine sehr 
gute Basis, um genau das richtige Konto für 
die eigenen Anforderungen und Wünsche 
zu wählen. Ob Mehr.Giro vario mit einem 
niedrigen Grundpreis von monatlich 5 Euro 
inklusive Sparkassen-Card1) bis hin zum 
Mehr.Giro premium-Konto mit Master-

card Gold,2) Sparkassen-Card1), Apple Pay,  
DekaBank-Depot und einem reduzierten 
Dispozinssatz. Für Schüler, Azubis und Stu-
denten ist das kostenfreie Jugendgirokonto 
mehr.GIRO start gedacht. Bei allen Konten 
inklusive ist das Shopping-Portal der Spar-
kasse Fürth. Bei den Partnern der Vorteils.
Welt bekommt man beim Bezahlen mit der 
Sparkassen-Card1) einen Cashback auf das 
Konto zurückgezahlt. Partner gibt es hier in 
der Region ebenso wie Online. Wer viel ein-
kauft, hat schnell eventuelle Kontoführungs-
gebühren wieder „drin“. 

Wer steckt hinter dem Konto?

Wer sich mit dem Thema Girokonto be-
schäftigt, hat also viele Optionen. Entschei-
dend ist der eigene Anspruch. Für viele spie-
len bei der Wahl des Anbieters Argumente 
wie Nachhaltigkeit, regionale Präsenz oder 
soziales Engagement eine ebenso wichti-
ge Rolle. Auch hier kann die Sparkasse 
Fürth punkten. n

Mein Tipp zum Jahresauftakt
Susan Mayerhoefer, Kundenberaterin Sparkasse Fürth

6 x Grundgebühr sparen
Mit einem besonderen An-
gebot startet die Sparkas-
se Fürth in das Jahr 2020. 
Wenn Sie sich jetzt für ein 
Mehr.Giro premium-Konto 
entscheiden, schenken wir 
Ihnen sechs Monate lang 
die Grundgebühr. 

Sie sparen also 69 Euro. 
Und falls Sie schon ein 
Mehr.Giro komfort-Konto 
bei uns haben, zahlen Sie 
Ihre aktuelle Kontogebühr 
einfach 6 Monate weiter, 
bekommen aber die Leis-
tungen des Premium-Kon-
tos. Beim Upgrade sparen 
Sie so 24 Euro.

1) Debitkarte
2) Kreditkarte

Ein Premium-Konto, das seinen Namen verdient
Nur 11,50 Euro und alles inklusive:
• Mastercard Gold2) mit zahlreichen Zusatzleistungen
• Sparkassen-Card1)

• Zusätzlich Mastercard oder Visa Card2)

• Partnerkarte
• Alle Buchungskosten
• DekaBank Depot
• Vergünstigtes Sparkassen-Depot
• Reduzierter Dispozinssatz
• Online-Banking Sicherheitspaket
• Apple Pay / Mobile Payment
•  Kostenlose Nutzung der Vorteils.Welt,  

dem Shopping-Portal der Sparkasse Fürth 

Wechseln Sie jetzt Ihr Konto, dann sparen Sie bis zu  
6 x 11,50 Euro und gewinnen viele Vorteile. 
Weitere Informationen: www.sparkasse-fuerth.de/preisangebot

Viel  
Leistung  
für lau.

Aktionszeitraum 

vom 13. Januar bis 

14. Februar 2020
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